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§ 1 UGB; § 1 KSchG:
Gemeinnützige Vereine:  
Unternehmereigenschaft

1. Entfaltet ein ideeller Verein wirtschaftlich relevante Tätigkeiten und ist er 
hierfür dauerhaft organisatorisch eingerichtet, kann er als Unternehmer  
iSd § 1 UGB auftreten und Unternehmer iSd KSchG sein. 

2. Die Unterordnung der unternehmerischen Tätigkeit unter den Ver-
einszweck schadet dabei nicht. 

3. Zur Feststellung der Unternehmereigenschaft ist die tatsächliche Verein-
stätigkeit zu prüfen. Demgegenüber ist die Größe des Markts nicht von 
Bedeutung.
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